Information fiir Vergabeverfahren in der UBS-Férderung des
Bundesinstituts fiir Berufsbildung (BIBB)

Zu beachtende nationale Wertgrenzen und EU-Schwellenwerte

Diese Information soll den Zuwendungsempfiangern der vom BIBB betreuten Férderprogramme der UBS-Férde-
rung einen Uberblick iber die geltenden nationalen Wertgrenzen und EU-Schwellenwerte sowie die entspre-
chenden Rechtsgrundlagen verschaffen. Die entsprechenden Forderprogramme finden Sie unter
https://www.bibb.de/de/741.php.

Ubergreifende Grundlagen

Die derzeit fiir die Zuwendungsempfanger im Rahmen der Férderung durch das BIBB geltenden nationalen Wert-
grenzen sowie die EU-Schwellenwerte sind den Tabellen auf Seite 2 zu entnehmen. Die Bundeslander haben zum
Teil abweichende Wertgrenzen. Im Zweifel ist die strengere Regelung zu beachten. Bei Unklarheiten kann die
Nachfrage beim Zuwendungsgeber im Einzelfall sinnvoll sein. Bei allen angegebenen Werten handelt es sich um
Nettobetrage des geschatzten Gesamtwerts der vorgesehenen Leistung.

Es besteht keine Gewahr fiir die Vollstandigkeit und Aktualitdt der genannten Werte. Die nachfolgenden Tabellen
kénnen eine Einzelfallpriifung nicht ersetzen. Die jeweils aktuellen EU-Schwellenwerte kénnen Uiber die Inter-
netseite des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in Erfahrung gebracht werden.

Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren. Die einzelnen Entscheidungen sind zu
begrinden.

Grundlagen unterhalb der EU-Schwellenwerte (auBer Gebietskérperschaften)

Die Zuwendungsempfanger, die keine Gebietskérperschaften sind, sind verpflichtet, im Geschaftsbereich des
Bundesministeriums fir Bildung und Forschung (BMBF) bei der Vergabe von Auftragen fur Lieferungen und
Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) — mit Aus-
nahme von §§ 22, 28 Abs. 1 Satz 3, 30, 38 Abs. 2 —4, 44 und 46 UVgO — und bei der Vergabe von Auftragen fir
Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen, Teil A (VOB/A), Abschnitt 1 anzuwenden,
wenn die Zuwendung oder bei der Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr
als 100.000 € betragt (siehe Nr. 2.4.2 der ,Nebenbestimmungen fir Zuwendungen auf Ausgabenbasis des Bun-
desministeriums fiir Bildung und Forschung zur Projektférderung” [NABF; Stand: Dezember 2022]). Im Geschéfts-
bereich des Bundesministeriums flir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWHK) gilt die gleichlautende Vorschrift der
Nr. 3.1 der ,Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektforderung” (ANBest-P; Stand: Juni
2019).

Diesen Zuwendungsempfangern steht es frei, die ausgenommenen Paragrafen der UVgO auf freiwilliger Basis
anzuwenden. Insbesondere eine —nun optionale — Veroffentlichung der Auftragsbekanntmachung tiber die Such-
funktion des Internetportals https://www.bund.de/ (siehe § 28 Abs. 1 Satz 3 UVgO in Verbindung mit Nr. 2.4.2
NABF) wird empfohlen.

Grundlagen oberhalb der EU-Schwellenwerte (auBer Gebietskérperschaften)

Oberhalb der EU-Schwellenwerte sind die Zuwendungsempfanger, die keine Gebietskdrperschaften sind, zur Ein-
haltung der fir die EU-Vergabeverfahren geltenden Regelungen nach Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschrankungen (GWB) verpflichtet, soweit sie 6ffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB sind (siehe
Nr. 2.4.3 NABF).

Grundlagen fiir Gebietskorperschaften

Fiir die Zuwendungsempfanger, die Gebietskorperschaften sind, gilt Nr. 3 der , Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen fiir Zuwendungen zur Projektférderung an Gebietskérperschaften und Zusammenschliisse von Gebietskor-
perschaften” (ANBest-Gk; Stand Juni 2019). Hiernach sind bei der Vergabe von Auftrdagen die nach den einschla-
gigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Zuwendungsempfiangers anzuwendenden Vergabegrundsatze
zu beachten, soweit auf die Vergabe von Auftrdagen die Vorschriften des Teils 4 des GWB nicht anzuwenden sind,
weil die jeweiligen Auftragswerte die EU-Schwellenwerte nicht erreichen oder nicht tiberschreiten.

Stand: April 2025


https://www.bibb.de/de/741.php
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html
https://www.bund.de/

Nationale Wertgrenzen (ab 01.03.2019)

Vergabeart Vergabe von Leistungen Vergabe von Bauleistungen
Direktauftrag bis 1.000,-- € bis 3.000,-- €
(kein Vergabeverfahren i.e. Sinne) (sz' 15. 000, __€)1 (bZW. 15. 000,__€)2
§145S.1Uvg0 § 3a Abs. 4 VOB/A, Abschnitt 1
Verhandlungsvergabe 1.000,01 € (bzw. 15.000,01 €) | bis 10.000,-- €*
bzw. freihdndige Vergabe | bis 25.000,-- €3 (bzw. 25.000,--€)*
§ 8 Abs. 4 Nr. 17 UVgO § 3a Abs. 3S.2VOB/A, Abschnitt 1
beschrankte ab 25.000,01 € ab 10.000,01 € bis - je nach Gewerk - entweder

50.000,-- €, 100.000,-- € oder 150.000,-- €*

Ausnahmetatbestand nach § 8 Abs. 3 | ohne Teilnahmewettbewerb nach § 3a Abs. 2 VOB/A, Abschnitt 1

UV%OTV?Irllest b b aleich X - mit Teilnahmewettbewerb gleichrangig mit der Offentlichen Aus-
) mlt etina m'ewett ewer g_g_g' clcnrangl schreibung, § 3a Abs. 1 Satz 1 VOB/A, Abschnitt 1
mit der Offentlichen Ausschreibung

AUSSChrelbung - ohne Teilnahmewettbewerb, wenn ein

§ 8 Abs. 2 Satz 1 UvgO
offentliche Ausschreibung | ab 25.000,01 € ab 50.000,01 €, 100.000,01 € oder 150.000,01 €

- gleichrangig mit der Beschrankten Aus- | - gleichrangig mit der Beschrdankten Ausschreibung mit Teilnahme-
schreibung mit Teilnahmewettbewerb wettbewerb, § 3a Abs. 1 Satz 1 VOB/A, Abschnitt 1

§ 8 Abs. 2 Satz 1 UVgO

EU-Schwellenwerte (ab 01.01.2024)

Vergabe sonstiger Liefer- und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen
i.d.R. auch Architekten- und Ingenieurleistungen

grds. ab 221.000,-- € ab 5.538.000,-- €
§ 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB i.V.m. Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU in der jeweils | § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB i.V.m. Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU in der jeweils
geltenden Fassung geltenden Fassung

! Abweichend von § 14 UVgO kénnen aufgrund abweichender Verwaltungsvorschriften zur Vereinfachung der
Vergabe von niedrigvolumigen offentlichen Auftragen im Unterschwellenbereich (BAnz AT 24.12.2024 B1) be-
fristet fiir den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 Direktauftrage bis zu einem Auftragswert von
15.000 Euro ohne Umsatzsteuer unter Beriicksichtigung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
vergeben werden. Mit Ablauf dieser abweichenden Regelung gilt der Schwellenwert fir Direktauftrage gemaR
§ 14 UVgO in der jeweils zum Zeitpunkt der betreffenden Auftragsvergabe geltenden Fassung unter Berlicksich-
tigung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

2 Aufgrund der Anderung der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen Teil A (VOB/A) vom 11. Marz 2025
(BAnz AT 02.04.2025 B7). Befristet bis zum 31.12.2025.

3 Dariiber hinaus kann diese Vergabeart gemiR den gesetzlich vorgesehenen Fallgruppen nach § 8 Abs. 4 UVgO
bzw. § 3a Abs. 3 bzw. Abs. 2 VOB/A, Abschnitt 1 gewéhlt werden.

4 Aufgrund der Anderung der VOB/A vom 11. Marz 2025 (BAnz AT 02.04.2025 B7). Befristet bis zum 31.12.2025.

Stand: April 2025



	Information für Vergabeverfahren in der ÜBS-Förderung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
	Übergreifende Grundlagen
	Grundlagen unterhalb der EU-Schwellenwerte (außer Gebietskörperschaften)
	Grundlagen oberhalb der EU-Schwellenwerte (außer Gebietskörperschaften)
	Grundlagen für Gebietskörperschaften
	Nationale Wertgrenzen (ab 01.03.2019)
	EU-Schwellenwerte (ab 01.01.2024)


